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Gesetz
über die Kosten des Deutschen Patent- und Markenamts

und des Bundespatentgerichts
(Patentkostengesetz - PatKostG)

vom 13.12.2001 (BGBl 2001, Teil I Nr. 69, Seite 3656)

§ 1 Geltungsbereich, Verordnungsermächtigungen
(1) Die Gebühren des Deutschen Patent- und Markenamts und des Bundespatentgerichts werden,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist, nach diesem Gesetz erhoben. Für Auslagen in
Verfahren vor dem Bundespatentgericht ist das Gerichtskostengesetz anzuwenden.

(2) Das Bundesministerium der Justiz wird ermächtigt, durch Rechtsverordnung, die nicht der
Zustimmung des Bundesrates bedarf, zu bestimmen,
1. dass in Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt neben den nach diesem Gesetz

erhobenen Gebühren auch Auslagen sowie Verwaltungskosten (Gebühren und Auslagen für
Bescheinigungen, Beglaubigungen, Akteneinsicht und Auskünfte und sonstige Amtshandlun-
gen) erhoben werden und

2. welche Zahlungswege für die an das Deutsche Patent- und Markenamt und das Bundespat-
entgericht zu zahlenden Kosten (Gebühren und Auslagen) gelten und Bestimmungen über den
Zahlungstag zu treffen.

§ 2 Höhe der Gebühren
(1) Gebühren werden nach dem Gebührenverzeichnis der Anlage zu diesem Gesetz erhoben.

(2) Für Klagen und einstweilige Verfügungen vor dem Bundespatentgericht richten sich die
Gebühren nach dem Streitwert. Die Höhe der Gebühr bestimmt sich nach § 11 Abs. 2 des
Gerichtskostengesetzes. Der Mindestbetrag einer Gebühr beträgt 121 Euro. Für die Festsetzung
des Streitwerts gelten die Vorschriften des Gerichtskostengesetzes entsprechend. Die Regelungen
über die Streitwertherabsetzung (§ 144 des Patentgesetzes und § 26 des Gebrauchsmusterge-
setzes) sind entsprechend anzuwenden.

§ 3 Fälligkeit der Gebühren
(1) Die Gebühren werden mit der Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags, der Einlegung
eines Einspruchs, eines Widerspruchs oder einer Beschwerde, der Einreichung der Klage oder mit
der Abgabe der entsprechenden Erklärung zu Protokoll fällig, soweit gesetzlich nichts anderes
bestimmt ist.

(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen und die Verlänge-
rungsgebühren für Marken sowie die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster,
Geschmacksmuster und typographische Schriftzeichen sind jeweils für die folgende Schutzfrist am
letzten Tag des Monats fällig, der durch seine Benennung dem Monat entspricht, in den der An-
meldetag fällt. Wird ein Gebrauchsmuster erst nach Beendigung der ersten oder einer folgenden
Schutzfrist eingetragen, so ist die Aufrechterhaltungsgebühr am letzten Tag des Monats fällig, in
dem die Eintragung im Register bekannt gemacht ist.

§ 4 Kostenschuldner
(1) Zur Zahlung der Kosten ist verpflichtet,
1. wer die Amtshandlung veranlasst oder zu wessen Gunsten sie vorgenommen wird;
2. wem durch Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts oder des Bundespatent-

gerichts die Kosten auferlegt sind;
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3. wer die Kosten durch eine gegenüber dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem
Bundespatentgericht abgegebene oder dem Deutschen Patent- und Markenamt oder dem
Bundespatentgericht mitgeteilte Erklärung übernommen hat;

4. wer für die Kostenschuld eines anderen kraft Gesetzes haftet.

(2) Mehrere Kostenschuldner haften als Gesamtschuldner.

(3) Soweit ein Kostenschuldner auf Grund von Absatz 1 Nr. 2 und 3 haftet, soll die Haftung eines
anderen Kostenschuldners nur geltend gemacht werden, wenn eine Zwangsvollstreckung in das
bewegliche Vermögen des ersteren erfolglos geblieben ist oder aussichtslos erscheint. Soweit
einem Kostenschuldner, der auf Grund von Absatz 1 Nr. 2 haftet, Verfahrenskosten hilf e bewilligt
ist, soll die Haftung eines anderen Kostenschuldners nicht geltend gemacht werden. Bereits
gezahlte Beträge sind zu erstatten.

§ 5 Vorauszahlung, Vorschuss
(1) In Verfahren vor dem Deutschen Patent- und Markenamt erfolgt die Bearbeitung einer Anmel-
dung, eines Antrags, eines Einspruchs, eines Widerspruchs oder einer Beschwerde erst nach
Zahlung der Gebühr und des Vorschusses für die Bekanntmachungskosten. Das gilt nicht für den
Antrag auf Weiterleitung nach § 125a des Markengesetzes. In Verfahren vor dem Bundespatent-
gericht soll die Klage erst nach Zahlung der Gebühr für das Verfahren zugestellt werden.

(2) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen, die Verlängerungs-
gebühren für Marken und die Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster, Geschmacks-
muster und typographische Schriftzeichen dürfen frühestens ein Jahr vor Eintritt der Fälligkeit
vorausgezahlt werden, soweit nichts anderes bestimmt ist.

§ 6 Zahlungsfristen, Folgen der Nichtzahlung
(1) Ist für die Stellung eines Antrags oder die Vornahme einer sonstigen Handlung durch Gesetz
eine Frist bestimmt, so ist innerhalb dieser Frist auch die Gebühr zu zahlen. Alle übrigen Gebühren
sind innerhalb von drei Monaten ab Fälligkeit (§ 3 Abs. 1) zu zahlen, soweit gesetzlich nichts
anderes bestimmt ist.

(2) Wird eine Gebühr nach Absatz 1 nicht, nicht vollständig oder nicht rechtzeitig gezahlt, so gilt
die Anmeldung oder der Antrag als zurückgenommen, oder die Handlung als nicht vorgenommen,
soweit gesetzlich nichts anderes bestimmt ist.

§ 7 Zahlungsfristen für Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsge-
bühren, Verspätungszuschlag

(1) Die Jahresgebühren für Patente, Schutzzertifikate und Patentanmeldungen, die Verlängerungs-
gebühren für Marken und Aufrechterhaltungsgebühren für Gebrauchsmuster, Geschmacksmuster
und typographische Schriftzeichen sind bis zum Ablauf des zweiten Monats nach Fälligkeit zu
zahlen. Wird die Gebühr nicht innerhalb der Frist des Satzes 1 gezahlt, so kann die Gebühr mit
dem Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf einer Frist von sechs Monaten nach Fälligkeit
gezahlt werden.

(2) Für Geschmacksmuster und für typographische Schriftzeichen ist bei Aufschiebung der
Bildbekanntmachung die Erstreckungsgebühr innerhalb einer Frist von zwölf Monaten nach der
Anmeldung zu zahlen. Nach Ablauf der Frist nach Satz 1 kann die Erstreckungsgebühr mit dem
Verspätungszuschlag noch bis zum Ablauf der Aufschiebungsfrist (§ 8b Abs. 1 des Geschmacks-
mustergesetzes) gezahlt werden.

(3) Wird die Klassifizierung einer eingetragenen Marke bei der Verlängerung auf Grund einer
Änderung der Klasseneinteilung geändert, und führt dies zu einer Erhöhung der zu zahlenden
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Klassengebühren, so können die zusätzlichen Klassengebühren auch nach Ablauf der Frist des
Absatzes 1 nachgezahlt werden, wenn die Verlängerungsgebühr fristgemäß gezahlt wurde. Die
Nachzahlungsfrist endet nach Ablauf des 18. Monats nach Fälligkeit der Verlängerungsgebühr. Ein
Verspätungszuschlag ist nicht zu zahlen.

§ 8 Kostenansatz
(1) Die Kosten werden angesetzt:
1. bei Einreichung einer Anmeldung, eines Antrags, der Einlegung eines Einspruchs, eines

Widerspruchs oder einer Beschwerde beim Deutschen Patent- und Markenamt,
2. bei Einreichung einer Klage oder eines Antrags auf Erlass einer einstweiligen Verfügung beim

Bundespatentgericht,
auch wenn sie bei einem ersuchten Gericht oder einer ersuchten Behörde entstanden sind.

(2) Die Stelle, die die Kosten angesetzt hat, trifft auch die Entscheidungen nach den §§ 9 und 10.

§ 9 Unrichtige Sachbehandlung
Kosten, die bei richtiger Behandlung der Sache nicht entstanden wären, werden nicht erhoben.

§ 10 Rückzahlung von Kosten, Wegfall der Gebühr
(1) Vorausgezahlte Gebühren, die nicht mehr fällig werden können, und nicht verbrauchte Ausla-
genvorschüsse werden erstattet. Die Rückerstattung von Teilbeträgen der Jahresgebühr Nummer
312 205 bis 312 207 des Gebührenverzeichnisses ist ausgeschlossen.

(2) Gilt eine Anmeldung oder ein Antrag als zurückgenommen oder die Handlung als nicht
vorgenommen (§ 6 Abs. 2) oder auf Grund anderer gesetzlicher Bestimmungen als zurückge-
nommen oder erlischt ein Schutzrecht, weil die Gebühr nicht oder nicht vollständig gezahlt wurde,
so entfällt die Gebühr, wenn die beantragte Amtshandlung nicht vorgenommen wurde. Bereits
gezahlte Teilbeträge werden nicht erstattet.

§ 11 Erinnerung, Beschwerde
(1) Über Erinnerungen des Kostenschuldners gegen den Kostenansatz oder gegen Maßnahmen
nach § 5 Abs. 1 entscheidet die Stelle, die die Kosten angesetzt hat. Sie kann ihre Entscheidung
von Amts wegen ändern. Die Erinnerung ist schriftlich oder zu Protokoll der Geschäftsstelle bei der
Stelle einzulegen, die die Kosten angesetzt hat.

(2) Gegen die Entscheidung des Deutschen Patent- und Markenamts über die Erinnerung kann
der Kostenschuldner Beschwerde einlegen, wenn der Wert des Beschwerdegegenstandes 50
Euro übersteigt. Die Beschwerde ist nicht an eine Frist gebunden und ist schriftlich oder zu
Protokoll der Geschäftsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt einzulegen. Erachtet das
Deutsche Patent- und Markenamt die Beschwerde für begründet, so hat es ihr abzuhelfen. Wird
der Beschwerde nicht abgeholfen, so ist sie dem Bundespatentgericht vorzulegen.

(3) Eine Beschwerde gegen die Entscheidungen des Bundespatentgerichts über den Kostenan-
satz findet nicht statt.

§ 12 Verjährung, Verzinsung
Für die Verjährung und Verzinsung der Kostenforderungen und der Ansprüche auf Erstattung von
Kosten gilt § 10 des Gerichtskostengesetzes entsprechend.
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§ 13 Anwendung der bisherigen Gebührensätze
(1) Auch nach dem Inkrafttreten eines geänderten Gebührensatzes sind die vor diesem Zeitpunkt
geltenden Gebührensätze weiter anzuwenden,
1. wenn die Fälligkeit der Gebühr vor dem Inkrafttreten des geänderten Gebührensatzes liegt

oder
2. wenn für die Zahlung einer Gebühr durch Gesetz eine Zahlungsfrist festgelegt ist und das für

den Beginn der Frist maßgebliche Ereignis vor dem Inkrafttreten des geänderten Gebühren-
satzes liegt oder

3. wenn die Zahlung einer nach dem Inkrafttreten des geänderten Gebührensatzes fälligen Ge-
bühr auf Grund bestehender Vorauszahlungsregelungen vor Inkrafttreten des geänderten
Gebührensatzes erfolgt ist.

(2) Bei Prüfungsanträgen nach § 44 des Patentgesetzes und Rechercheanträgen nach § 43 des
Patentgesetzes, § 11 des Erstreckungsgesetzes und § 7 des Gebrauchsmustergesetzes sind die
bisherigen Gebührensätze nur weiter anzuwenden, wenn der Antrag und die Gebührenzahlung vor
Inkrafttreten eines geänderten Gebührensatzes eingegangen sind.

(3) Wird eine innerhalb von drei Monaten nach dem Inkrafttreten eines geänderten Gebühren-
satzes fällig werdende Gebühr nach den bisherigen Gebührensätzen rechtzeitig gezahlt, so kann
der Unterschiedsbetrag bis zum Ablauf einer vom Deutschen Patent- und Markenamt oder
Bundespatentgericht zu setzenden Frist nachgezahlt werden. Wird der Unterschiedsbetrag inner-
halb der gesetzten Frist nachgezahlt, so gilt die Gebühr als rechtzeitig gezahlt. Ein Verspä-
tungszuschlag wird in diesen Fällen nicht erhoben.

§ 14 Übergangsvorschrift aus Anlass des Inkrafttretens dieses Gesetzes
(1) Die bisherigen Gebührensätze der Anlage zu § 1 (Gebührenverzeichnis) des Patentgebühren-
gesetzes vom 18. August 1976 in der durch Artikel 10 des Gesetzes vom 22. Dezember 1999
(BGBI, l S. 2534) geänderten Fassung, sind auch nach dem 1. Januar 2002 weiter anzuwenden,
1. wenn die Fälligkeit der Gebühr vor dem 1. Januar 2002 liegt oder
2. wenn für die Zahlung einer Gebühr durch Gesetz eine Zahlungsfrist festgelegt ist und das für

den Beginn der Frist maßgebliche Ereignis vor dem 1. Januar 2002 liegt oder
3. wenn die Zahlung einer nach dem 1. Januar 2002 fälligen Gebühr auf Grund bestehender

Vorauszahlungsregelungen vor dem 1. Januar 2002 erfolgt ist.
Ist in den Fällen des Satzes 1 Nr. 1 nach den bisher geltenden Vorschriften für den Beginn der
Zahlungsfrist die Zustellung einer Gebührenbenachrichtigung erforderlich und ist diese vor dem 1.
Januar 2002 nicht erfolgt, so kann die Gebühr noch bis zum 31. März 2002 gezahlt werden.

(2) In den Fällen, in denen am 1. Januar 2002 nach den bisher geltenden Vorschriften lediglich die
Jahres-, Aufrechterhaltungs- und Schutzrechtsverlängerungsgebühren, aber noch nicht die
Verspätungszuschläge fällig sind, richtet sich die Höhe und die Fälligkeit des Verspätungszu-
schlages nach § 7 Abs. 1 mit der Maßgabe, dass die Gebühren mit dem Verspätungszuschlag
noch bis zum 30. Juni 2002 gezahlt werden können.

(3) Die bisher geltenden Gebührensätze sind für Geschmacksmuster und typographische Schrift-
zeichen, die vor dem 1. Januar 2002 angemeldet worden sind, nur dann weiter anzuwenden, wenn
zwar die jeweilige Schutzdauer oder Frist nach § 8b Abs. 2 Satz 1 des Geschmacks-
mustergesetzes vor dem 1. Januar 2002 abgelaufen ist, jedoch noch nicht die Frist zur Zahlung
der Verlängerungs- oder Erstreckungsgebühr mit Verspätungszuschlag, mit der Maßgabe, dass
die Gebühren mit dem Verspätungszuschlag noch bis zum 30. Juni 2002 gezahlt werden können.

(4) Bei Prüfungsanträgen nach § 44 des Patentgesetzes und Rechercheanträgen nach § 43 des
Patentgesetzes, § 11 des Erstreckungsgesetzes und § 7 des Gebrauchsmustergesetzes sind die
bisherigen Gebührensätze nur weiter anzuwenden, wenn der Antrag und die Gebührenzahlung vor
dem 1. Januar 2002 eingegangen sind.
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(5) Wird eine innerhalb von drei Monaten nach dem 1. Januar 2002 fällig werdende Gebühr nach
den bisherigen Gebührensätzen rechtzeitig gezahlt, so kann der Unterschiedsbetrag bis zum
Ablauf einer vom Deutschen Patent- und Markenamt oder Bundespatentgericht zu setzenden Frist
nachgezahlt werden. Wird der Unterschiedsbetrag innerhalb der gesetzten Frist nachgezahlt, so
gilt die Gebühr als rechtzeitig gezahlt. Ein Verspätungszuschlag wird in diesen Fällen nicht
erhoben.
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Eine Höchstleistung des Gesetzgebers. Das Patentkostengesetz vom 13.12. 2001, BGBl 2001, Teil I vom
19.12.2001 ist noch in demselben Gesetzblatt wieder geändert worden. Ein Vorgang für die Rekordlisten


